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Antwort auf Anfragen 
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Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung 
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Telefon (0202) 
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E-Mail 
 

Jasmin Enkhardt 
+49 202 563 2435 
+49 202 563 8111 
Jasmin.Enkhardt@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

17.10.2022 
 
VO/1129/22/A-1 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

26.10.2022 Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und 
Betriebsausschuss ESW Entgegennahme o. B. 
 

Rettungswege offen halten - Antwort der Verwaltung 

 
Grund der Vorlage 
 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN vom 30.09.2022. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Antwort der Verwaltung wird ohne Beschluss zur Kenntnis genommen.  

 
Einverständnisse 
 
entfällt 
 
Unterschrift 
 
Nocke 
 
 
Begründung 
 
Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. 
 
1. Sind die Berichterstattungen über verstellte Kreuzungsbereiche und Rettungswege 
sowie dadurch verzögerten Anfahrten zum Brandort zutreffend? 
Die Berichterstattung ist zutreffend. Gerade im Einmündungsbereich Wiesenstraße / 
Bandstraße gab es Probleme. Zudem war die Kreuzung Bandstraße / Kleine 
Bandstraße nur durch das Wegrücken eines Fahrzeuges einfahrbar. Ein Anfahren über 
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die Alemannenstraße von der Hochstraße aus (Höhe Kirche) war für Löschfahrzeuge 
nicht möglich, da hier Fahrzeuge in den Kurvenradien standen. 
 
2. Ist es richtig, dass zugeparkte Hydranten zu einer erschwerten 
Löschwasserversorgung führten?  
Im Kreuzungsbereich Bandstraße / Kleine Bandstraße waren zwei Hydranten 
zugeparkt. Im Bereich der oberen Bandstraße / Alemannenstraße war der Hydrant 
auch nicht nutzbar, da dieser durch ein geparktes Auto nicht eingesetzt werden 
konnte. 
 
3. Wurden bzw. werden die in der Berichterstattung erwähnten Verstöße, insofern sie 
zutreffend sind, geahndet?  
Wenn ja bitten wir um Bericht über Art und Anzahl der Verstöße sowie die ggf. verhängten 
Buß- bzw. Ordnungsgelder. 
Die Polizei wurde auf die Missstände hingewiesen.  
 
4. In welcher Regelmäßigkeit befährt die Feuerwehr Wuppertal engbebaute Quartiere 
wie den Ölberg, die Nord- und Südstadt und andere zwecks Feststellung von Erreich- und 
Befahrbarkeit sowie dem Zugang zu Hydranten?  
Wir erbitten hier eine Aufstellung über durchgeführte Befahrungen in den Jahren 2018 bis 
2022 sowie den dabei festgestellten Hindernissen, Engstellen und weiteren Mängeln bzw. 
Anmerkungen. 
Regelmäßige Befahrungen der Feuerwehr finden nicht statt. Im Jahre 2019 fand mit 
dem R 104 eine Befahrung in der Nordstadt statt. Diese war jedoch während der 
normalen Tageszeit. Hier wurden Engstellen aufgenommen und teilweise auch durch 
Halteverbotsschilder Abhilfe geschaffen. Es sind nicht nur die Elberfelder Quartiere 
betroffen. Weitere sind z.B. Sedansberg, Heckinghausen, Wichlinghausen. 
Wenn die laut STVO vorgegeben Abstände in Kreuzungen eingehalten würden, gäbe 
es die Probleme weniger.  
 
5. Entstanden aus den Erfahrungen der Befahrungen Handlungsempfehlungen oder 
anders geartete Mitteilungen und Hinweise für das Ordnungsamt und oder die 
Verkehrsplanung? Wenn ja bitten wir um eine detaillierte Informationen. 
Entstandene Erfahrungen durch Befahrungen, die zu Handlungsempfehlungen führten, sind 
nicht bekannt. Die Straßenverkehrsordnung ist zu beachten. 
 
Eingehende Beschwerden, die dem Ordnungsamt z.B. durch die Feuerwehr oder 
durch die WSW bekannt gemacht werden, haben nicht immer zur Folge, dass eine 
Befahrung mit einem Löschfahrzeug, oder ähnlich großem Fahrzeug stattfinden.  
 
Mitteilungen und Hinweise, die bei der Abteilung für den ruhenden Straßenverkehr 
eingehen, werden grundsätzlich verfolgt. Wenn hier eine Beschwerde eingeht, erfolgt 
die Erstellung von Überwachungsaufträgen. Das heißt, dass der angegebene Bereich 
gezielt überwacht wird und bei Bedarf Verwarnungen erteilt werden und auch eine 
Abschleppmaßnahme zur Folge haben kann. Allerdings können diese Überwachungen 
nicht kontinuierlich und flächendeckend stattfinden. 
 
6. Nach welcher Gewichtung setzt sich die Frequenz der Bestreifung eingebauter 
Quartiere, insbesondere Pendlerquartiere wie Nordstadt und Ölberg, durch den 
Ordnungsdienst fest und welche sind die Rahmenzeiten der Bestreifung?  
 
Regelmäßige „Bestreifungen“ des Ordnungsdienstes finden nicht statt. Der 
Ordnungsdienst ist ein reiner Einsatzdienst. Im Regelfall werden akute Behinderungen 
vom OD angefahren, wenn die Politessen in anderen Bereichen eingesetzt sind. 
Folgende Einsätze wurden beispielsweise in jüngster Zeit im Bereich der Nordstadt 
(42105) übernommen:  
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August:  
04.08.2022 Feuerwehr meldete, dass ein RTW nicht durchkäme → abgeschleppt 
09.08.2022 Bürger meldete über POL eine Verkehrsbehinderung → nicht geschleppt, 
da keine akute Behinderung 
15.08.2022 WSW wurde behindert → Halter wurde erreicht 
24.08.2022 WSW wurde behindert → Halter wurde erreicht 
25.08.2022 Bürger meldete über POL, dass ein Kfz eine Anlieferung behindere → 
abgeschleppt 
 
September: 
02.09.2022 KFZ wohl verkehrsbehindert auf der Straße → KBV 
09.09.2022 GMW wurde behindert → Halter wurde erreicht  
 
 
7. In der aktuellen Dienstanweisung für Mitarbeiter*innen für die Überwachung des 
ruhenden Straßenverkehrs heißt es unter 5a, dass in Bereichen, in denen bisher 
Gehwegparken, also das ordnungswidrige Abstellen von Fahrzeugen, geduldet wurde, erst 
nach Rücksprache mit dem Innendienst eingeschritten werden darf.  
? Zurzeit sind 35 Außendienstmitarbeiterinnen für den ruhenden Straßenverkehr 
im Wuppertaler Stadtgebiet in vier Schichten eingesetzt. Die Einsatzplanung erfolgt in 
der Zeit von 7- 22 Uhr und soll möglichst die Aufteilung der einzelnen Bezirke in allen 
Schichten abdecken 
 
8. Verkehrsbehinderungen müssen im Regelfall sofort beseitigt werden; wie verfahren 
die o.g. Mitarbeiter*innen in diesen Fällen?  
Hier bitten wir um die Aufstellung der Feststellung von Verstößen, Rücksprachen mit dem 
Innendienst und Art und Anzahl der Ahndungen selbiger. 
Ist in Frage 5 beantwortet. 
 
 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

x neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: Beantwortung einer Anfrage 
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